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Mitteilungen des Gemeinderates 

 

Am Mittwochnachmittag, 2. Februar 2022, findet von 13.30 bis 14.00 Uhr in der ganzen Schweiz - 

also auch in unserer Gemeinde - die jährliche Kontrolle der Alarmsirenen statt. Dabei sind keine 

Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. 

Bei der Sirenenkontrolle wird die Funktionstüchtigkeit der stationären und mobilen Sirenen getestet, mit 

denen die Einwohner bei Katastrophen- und Notlagen oder im Falle eines bewaffneten Konfliktes alarmiert 

werden. Ausgelöst wird das Zeichen "Allgemeiner Alarm": Ein regelmässig auf- und absteigender Heulton 

von einer Minute Dauer. 

Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" jedoch ausserhalb des angekündigten Sirenentests ertönt, bedeutet 

dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung aufgefordert, 

Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren. 

Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie auf Seite 680 und 681 im Teletext sowie im Internet unter 

www.sirenentest.ch 

Der Sirenentest dient neben der technischen Funktionskontrolle der Sireneninfrastruktur auch der 

Information und Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich Verhalten bei einem Sirenenalarm. 

 

Ersatzwahl eines Mitgliedes der Finanzkommission; Amtsperiode 2022/25, stille Wahlen (1. 

Wahlgang) 

Kurz nach den Gesamterneuerungswahlen der Behörde und Kommissionen hat Herr Marcel Frey seinen 

Rücktritt aus der Finanzkommission per 5. November 2021 bekannt gegeben. Dem Demissionsgesuch 

wurde vom Departement Volkswirtschaft und Inneres stattgegeben. Somit drängte sich im Hinblick auf 

Beginn der neuen Amtsperiode 2022/2025 die Anordnung einer Ersatzwahl auf. Gemäss § 28 des 

Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) ist in jenen Fällen eine stille Wahl möglich, wo besondere 

gesetzliche Vorschriften dies vorsehen. Auf Gemeindeebene sind stille Wahlen u.a. möglich bei der 

Finanzkommission.  

Innerhalb der Anmeldefrist bis 31. Dezember 2021 ist für die Ersatzwahl eines Mitglieds der 

Finanzkommission Ajeti Fisnik, 1983, von Seedorf BE, Landstrasse 92, Gebenstorf, SP, angemeldet 
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worden. Den Vorschriften entsprechend wurde die Kandidatur im amtlichen Publikationsorgan 

(Rundschau) veröffentlicht und eine Nachmeldefrist von 5 Tagen bis am 10. Januar 2022 angesetzt, 

innert der weitere Vorschläge eingereicht werden konnten. Nachdem innert der Nachmeldefrist keine 

neuen Anmeldungen eingereicht wurden, hat das Wahlbüro - vertreten durch den Präsident und den 

Aktuar (Gemeindeammann und Gemeindeschreiber) – Ajeti Fisnik als in stiller Wahl gewählt erklärt. 

 

Busseninkasso im Rechnungsjahr 2021 

Gemäss § 253 Abs. 2 des Steuergesetzes fällt die Hälfte der vom Kantonalen Steueramt verfügten 

Ordnungsbussen den Gemeinden zu. Für die Gemeinde Gebenstorf resultierte ein Busseneingang von 

Fr. 23‘348. Der Saldo der ausstehenden Bussen beträgt rund Fr. 65‘000. 
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